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Ausgabe 2 / 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Urteil vom 10. April 2018 hat das BVerfG die für die Grundsteuer geltende Ein- 
heitsbewertung für verfassungswidrig erklärt, die im Jahre 1935 und 1964 festge-
stellten Einheitswerte der Grundstücke seien realitätsfern. Im November 2019 
wurden mit der Verabschiedung des Grundsteuer-Reformgesetzes fristgerecht 
neue Bewertungsregeln geschaffen, am 25. Juni 2021 wurde das entsprechende 
Umset-zungsgesetz verabschiedet. Die Neuregelung tritt zum 01. Januar 2025 in 
Kraft, sodass bis dahin die Grundsteuer nach den bisherigen Regelungen erhoben 
wird. 

Die Grundsteuer wird zukünftig grundsätzlich über das sogenannte Bundesmodell 
berechnet. Allerdings ist den Bundesländern über die grundgesetzlich in Art. 72 
Abs. 3 geregelte Öffnungsklausel die Möglichkeit eingeräumt worden, eigene vom 
Bundesmodell abweichende Regelungen zur Bewertung zu erlassen. 
Voraussichtlich in Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Thüringen wird die Grund-steuer künftig einheitlich anhand des Bundesmodells 
ermittelt.

Das Bundesmodell greift auf die bisherige Regelung zurück und damit auf die 
Formel Grundbesitzwert x Steuermesszahl x Hebesatz, wobei die Ermittlung des 
Grundbe-sitzwertes von der Art des Grundstücks abhängig sein und der Hebesatz 
von den Gemeinden individuell festgelegt wird. Bei Wohngrundstücken wird das 
Ertrags-wertverfahren zur Anwendung kommen, bei anderen Grundstücken wie z. B. 
gewerb-lich genutzten das vereinfachte Sachwertverfahren. 

In den übrigen Bundesländern werden teilweise nur Bodenrichtwerte und Grund-
stückgröße einbezogen, den Nutzungsbesonderheiten soll dann über weitere 
Abschläge Rechnung getragen werden, andere Länder werden für Grundstücks- 
und Gebäudeflächen sogenannte Äquivalenzzahlen verwenden, auch hier werden 
dann je Nutzungsart Abschläge vorgenommen, teilweise wird in Anlehnung an das 
Bundesmodell auch nur die Steuermesszahl modifiziert. 

Allen Grundstücken ist jedoch gemeinsam: Stichtag für die erstmalige Hauptfest-
stellung der neuen Grundsteuerwerte ist der 01. Januar 2022. Auf diesen Zeitpunkt 
müssen circa 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Grundstückseigen-
tümer sind verpflichtet, eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts 
abzugeben. Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungserklärung wird voraus-
sichtlich Ende März 2022 durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Diese 
Erklärung kann nur in dem Zeitraum vom 01. Juli 2022 bis zum 31. Oktober 2022 
elektronisch eingereicht werden.

Haben Sie Fragen zur Grundsteuer oder zur Erstellung der Steuererklärung? 
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Richter
Steuerberaterin und Prokuristin bei DORNBACH 
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 10.03.20222 14.03.2022 10.03.2022

 10.03.2022 14.03.2022 10.03.2022

 10.03.2022 14.03.2022 10.03.2022

 10.03.20224 14.03.2022 10.03.2022

 16.05.20224 19.05.2022 16.05.2022

 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 29.03.2022 entfällt entfällt

  Termine März 2022 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

1Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 

Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein- 
gang des Schecks beim Finanzamt als er- 
folgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 

das Lastschriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.02.2022, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Grundsteuerreform  

Die derzeitigen Regelungen zur Einheitsbe-
wertung von Grundstücken für Zwecke der 
Grundsteuer sind nach einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts für verfas- 
sungswidrig befunden worden. Bisher 
basiert die Festsetzung der Grundsteuer 
auf Steuermessbeträgen, die ausgehend 
von den sogenannten Einheitswerten 
ermittelt werden. Diese Werte knüpfen an 
die Verhältnisse des Jahres 1964 (betrifft 
die „alten“ Bundesländer) bzw. 1935 
(betrifft die „neuen“ Bundesländer) an. 
Diese Einheitswerte sind hinter der tat- 
sächlichen Wertentwicklung bei Grundstü-
cken in erheblichem Maße zurückgeblie-
ben, wodurch sich Wertverzerrungen und 
Ungleichbehandlungen ergeben haben. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte daher 
dem Gesetzgeber eine Frist zur gesetzlichen 
Neuregelung bis zum 31.12.2019 gesetzt und 
der Gesetzgeber hat die Neuregelung in 
mehreren miteinander verbundenen Geset-
zen in der vom BVerfG gesetzten Frist umge-
setzt. Das Bundesverfassungsgericht hat 
es in seiner Entscheidung allerdings zuge- 
lassen, die beanstandeten Regelungen 
noch bis zum 31. Dezember 2024 anzuwen-
den. Da der Gesetzgeber diese Frist vollstän-
dig ausgenutzt hat, kommt das neue Recht 
erst ab dem 01.01.2025 zur Anwendung. 

Gleichwohl besteht schon im Jahr 2022 
Handlungsbedarf. Um den Finanzämtern 
und den Städten und Gemeinden hinrei-
chend Zeit für die Umsetzung des neuen 
Rechts zu geben, müssen die neuen Grund-
steuerwerte nämlich bereits (rückwirkend) 
auf den 01.01.2022 in einem förmlichen 
Hauptfeststellungsverfahren durch die 
Finanzverwaltung festgestellt werden 
(Hauptfeststellungszeitpunkt). 

Zum 01.01.2025 wird auf Grund der Grund- 
steuerreform die neue Grundsteuer in Kraft 
treten. Die Einheitswerte werden als bis- 
herige Berechnungsgrundlage der Grund- 
steuer ihre Gültigkeit verlieren. An deren 
Stelle tritt dann in den Bundesländern, die 
keine abweichenden Regelungen getroffen 
haben, der Grundsteuerwert.

Der Gesetzgeber hat ein sog. Bundesmodell 
erlassen, nach dem der Wert des Grund-
stücks maßgeblich ist. Dieser Vorgabe 
haben sich aber nur die Länder Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Thüringen angeschlossen.

Die übrigen Bundesländer haben eigene 
abweichende Gesetze erlassen. So zählt 
ab 2025 in Bayern für die Berechnung nur 
die Fläche des Grundstücks und der 
Gebäude, nicht mehr die Lage. Der Wert 
des Grundstücks und der Immobilien 
darauf spielt keine Rolle.

Die Finanzverwaltung wird in diesem Jahr 
eine Vielzahl neuer Daten abfragen, die 
von Grundstückseigentümern vorzulegen 
sind. Stichtag für die Grundstückseigentü-
mer für den Stand der Angaben ist der 
01.01.2022. Zu diesem Stichtag müssen 
Grundstückseigentümer jedoch zunächst 
nichts unternehmen. Sie werden Ende 
März / Anfang April 2022 mit öffentlicher 
Bekanntmachung weiter informiert. 

Die Grundstückseigentümer haben sich 
damit zu beschäftigen, 

• welche Grundstücksart vorliegt, 
• wie groß die Grundstücksfläche ist, 
• wie sich der zutreffende Bodenrichtwert 

bemisst, 
• wie viel Wohnfläche vorliegt, 
• um welches Baujahr es sich handelt und 
• wie sich die Miteigentumsanteile der 

Eigentumswohnung(en) in entsprechen-
den Wohnobjekten bemessen. 

Teilweise sind die geforderten Angaben 
nicht so einfach zu ermitteln. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Finanzverwaltung 
aktuell davon ausgeht, dass die Daten bis 
zum 31.10.2022 in Erklärungsform (sog. 
Feststellungserklärung) beim Finanzamt 
einzugehen haben.

Die Vorgabe der Finanzverwaltung im Zuge 
der durchzuführenden Grundsteuerreform 
2022 bedeutet, dass in den kommenden 
Monaten rund 36 Millionen Immobilien, 

darunter 24 Millionen Wohnimmobilien, 
neu bewertet werden müssen. Bemerkens-
wert bei der Zeitvorgabe ist der Umstand, 
dass die Einreichung der Erklärung - elekt-
ronisch (Elster-Portal) -, erst ab dem 
01.07.2022 möglich sein soll, dafür jedoch 
aktuell noch keine Erklärungsvordrucke 
existieren. 

  Jahresabschlüsse: Offenlegungs-   
  frist für 2020 verlängert  

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) 
gab bekannt, dass bis zum 07.03.2022 
keine Ordnungsgeldverfahren für die 
verspätete Offenlegung der Jahresab-
schlüsse 2020 für kleine und mittlere 
Kapitalgesellschaften eingeleitet werden. 
Darauf wies auch der Deutsche Steuerbe-
raterverband hin.

Am 23.12.2021 veröffentlichte das BMJ auf 
seiner Internetseite die Nachricht: „Das 
Bundesamt für Justiz wird in Abstimmung 
mit dem Bundesministerium der Justiz 
gegen Unternehmen, deren gesetzliche 
Frist zur Offenlegung von Rechnungsle-
gungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit 
dem Bilanzstichtag 31.12.2020 am 
31.12.2021 endet, vor dem 07.03.2022 kein 
Ordnungsgeldverfahren nach § 335 des 
Handelsgesetzbuchs einleiten. Damit 
sollen angesichts der andauernden 
COVID-19-Pandemie die Belange der 
Beteiligten angemessen berücksichtigt 
werden.“ Entsprechendes gilt auch für die 
Hinterlegung von sog. Kleinstkapitalgesell-
schaften.

  Zum einheitlichen Vertragswerk   
  im Grunderwerbsteuerrecht  

Der für ein einheitliches Vertragswerk im 
Sinne des GrESt-Rechts erforderliche objek-
tiv sachliche Zusammenhang zwischen 
dem Erwerb und der Bebauung eines 
Grundstücks wird u. a. indiziert, wenn der 
Veräußerer dem Erwerber vor Abschluss 
des Kaufvertrags über das Grundstück 
aufgrund einer in bautechnischer und 
finanzieller Hinsicht konkreten und bis 
(annähernd) zur Baureife gediehenen 
Vorplanung ein bestimmtes Gebäude auf 
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dem konkreten Grundstück zu einem im 
Wesentlichen feststehenden Preis ange- 
boten hatte und der Erwerber dieses 
Angebot später unverändert oder mit nur 
geringen Abweichungen, die den Charakter 
der Baumaßnahmen nicht verändert haben, 
angenommen hat. So entschied das Nieder-
sächsische Finanzgericht (Az. 7 K 155/17).

Auf der Veräußererseite könnten mehrere 
Personen als Vertragspartner auftreten, 
sodass sich die Ansprüche des Erwerbers 
auf Übereignung des Grundstücks und auf 
Errichtung des Gebäudes zivilrechtlich 
gegen verschiedene Personen richten. Es 
genüge, wenn der Eigentümer das Grund- 
stück dem Bauunternehmer, der die Bebau-
ung angeboten habe, „an die Hand“ gegeben 
habe. Maßgebend sei dabei der tatsäch-
lich verwirklichte Geschehensablauf. 

Ohne Bedeutung sei, ob der Erwerber 
tatsächlich und rechtlich in der Lage 
gewesen wäre, ein anderes Unternehmen 
mit der Bebauung zu beauftragen oder sich 
für eine andere, wesentlich vom Angebot 
des Grundstücksveräußerers abweichende 
Bebauung zu entscheiden, und ggf. auch 
entsprechende Angebote eingeholt habe.

  Auch Vermieter können   
  Homeoffice-Pauschale geltend   
  machen  

Mit der Homeoffice-Pauschale können für 
maximal 120 Tage im Jahr pro Tag fünf Euro 
bei der Einkommensteuererklärung 
geltend gemacht werden – also höchstens 
600 Euro. Das gilt nicht nur für Arbeitneh-
mer, sondern auch für Vermieter.

Bedingung ist, dass an den angesetzten 
Tagen die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen 
Wohnung ausgeübt und keine außerhalb 
gelegene Betätigungsstätte aufgesucht 
wird. Das betrifft beispielsweise einen 
Arbeitnehmer, der während der Woche im 
Büro seines Arbeitgebers arbeitet und sich 
am Samstag um die Hausverwaltung 
seiner Vermietungsobjekte kümmert. Für 
den Samstag könnte er dann die Homeof-
fice-Pauschale beanspruchen, wenn er 

keine anderen Wege wie zur Post oder zum 
Baumarkt für das Vermietungsobjekt 
zurückgelegt hat. Der Ansatz der Homeof-
fice-Pauschale ist nicht auf Wochentage 
beschränkt und es ist auch nicht erforder-
lich, dass ein ganzer Tag gearbeitet wurde.

Wenn der Arbeitnehmer die Hausverwal-
tung dagegen am Abend nach seiner 
Angestelltentätigkeit erledigt, kann er an 
dem Tag die Homeoffice-Pauschale für die 
Vermietungstätigkeit nicht ansetzen. Wenn 
ein Vermieter z. B. als Rentner keiner 
weiteren Betätigung nachgeht, ist der 
Ansatz der Homeoffice-Pauschale für die 
Tage im häuslichen Büro möglich.

Die Regelung zur Homeoffice-Pauschale 
gilt nach aktuellem Stand nur noch für das 
Jahr 2021. Allerdings hat die neue Koalition 
angekündigt, eine Verlängerung für 2022 
zu beschließen.

  Kein Sonderausgabenabzug bei   
  Barzahlung von Kinderbetreu-   
  ungskosten  

Das Finanzgericht München entschied, 
dass zu den berücksichtigungsfähigen 
Aufwendungen für Kinderbetreuung auch 
Fahrtkostenerstattungen an die Betreu-
ungsperson zählen, wenn die Leistungen 
im Einzelnen in der Rechnung oder im 
Vertrag aufgeführt werden. Jedoch sei der 
Fahrtkostenersatz nicht als Sonderausga-
be zu berücksichtigen, wenn die Zahlung 
bar geleistet werde.

Eine Mutter machte in ihren Steuererklärun-
gen für u. a. Kinderbetreuungskosten für 
ihre zu ihrem Haushalt gehörigen Kinder 
steuerlich geltend. Darunter die Aufwen-
dungen für die Kinderbetreuung durch die 
Großmutter mit sechs Fahrten (650 km * 
0,30 Euro/km * 2 * 6 = 2.340 Euro). Die 
Fahrtkosten wurden der Großmutter in beiden 
Jahren in bar erstattet. Die Aufwendungen 
für die Fahrtkosten wurden vom beklagten 
Finanzamt nicht zum Abzug zugelassen. Mit 
ihrer Klage begehrte die Klägerin den 
Abzug der Fahrtkosten als Sonderausgaben 
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG in der 
Fassung der Streitjahre 2015 und 2016.

  Hinterziehungszinsen für ver-   
  kürzte Einkommensteuervoraus-   
  zahlungen und für hinter-   
  zogene Jahreseinkommensteuer  

Im Streitfall wurden die Kläger zusammen 
zur Einkommensteuer veranlagt. Für die 
verschiedenen Veranlagungszeiträume 
erstatteten sie Selbstanzeigen, in denen 
sie bisher nicht versteuerte ausländische 
Kapitalerträge der Klägerin nacherklärten. 
Sowohl die daraufhin geänderten Einkom-
mensteuerbescheide als auch die Fest- 
setzung der Hinterziehungszinsen für die 
(Jahres-)Einkommensteuer für diese 
Zeiträume erfolgten mit Zinsbescheid 
entsprechend den nacherklärten Einkünf-
ten. In diesem Zinsbescheid setzte das 
beklagte Finanzamt auch Hinterziehungs-
zinsen zu hinterzogenen Einkommensteu-
ervorauszahlungen für die im Zinsbescheid 
näher bezeichneten Quartale aus den VZ 
2004 bis 2008, 2010 und 2012 und wegen 
hinterzogenen Solidaritätszuschlags zu 
den hinterzogenen Vorauszahlungen fest. 
Im Anschluss an die Selbstanzeigen 
ergingen keine geänderten Vorauszah-
lungsbescheide. Mit ihrer Revision 
wandten sich die Kläger gegen die fest- 
gesetzten Hinterziehungszinsen der 
Einkommensteuervorauszahlungen für 
diverse Quartale.

Die Revision sei nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs unbegründet, soweit die 
Kläger begehren, die im Antrag genannten 
Festsetzungen von Hinterziehungszinsen 
zu den Einkommensteuervorauszahlungen 
ersatzlos aufzuheben. Die Festsetzung von 
Hinterziehungszinsen für verkürzte Ein- 
kommensteuervorauszahlungen neben  
der Festsetzung von Hinterziehungszinsen 
für verkürzte Jahreseinkommensteuer 
desjenigen Veranlagungszeitraums, für 
den die Vorauszahlungen zu leisten gewesen 
wären, bewirke keine Doppelverzinsung 
desselben Steueranspruchs, wenn sich die 
den Festsetzungen zugrunde liegenden 
Zinsläufe nicht überschneiden.
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  Steuerfolgen bei der Beendigung   
  eines Nießbrauchs an einem   
  Grundstück  

Oft wird im Wege einer vorweggenomme-
nen Erbfolge oder besser: des Vermögens-
übergangs auf die nachfolgende Generati-
on ein Mietwohngebäude auf Kinder 
übertragen mit der Zurückbehaltung der 
Erträge für die Eltern. Dies erfolgt zweck-
mäßigerweise durch die Bestellung eines 
Nießbrauchs für den bisherigen Eigentü-
mer, ggfs. auch für den längstlebenden 
Elternteil. Im Schenkungszeitpunkt wird 
dann für Zwecke der Ermittlung der 
Schenkungsteuer ein gesonderter 
Grundstückswert festgestellt und hiervon 
die Nießbrauchsbelastung mit ihrem 
kapitalisierten Wert abgezogen. Der 
Jahreswert muss aus dem Durchschnitt der 
Erträge aus dem Grundstück (ohne AfA) 
ermittelt werden und ist dann mit dem 
Vervielfältiger entsprechend dem Lebens-
alter des/der Berechtigten (abzulesen aus 
der amtlichen Sterbetafel) zu kapitalisie-
ren. Sind beide Elternteile berechtigt, 
richtet sich der Vervielfältiger nach dem 
Lebensalter des/der statistisch Längstle-
benden. Beim Kapitalwert wird ein 
Zinssatz von 5,5 % berücksichtigt. Sind in 
dem Gebäude nur Wohnräume vermietet, 
ist sowohl vom Grundstückswert als auch 
vom Kapitalwert des Nießbrauchs ein 
Abschlag von 10 % vorzunehmen.

Was geschieht nun beim Wegfall des 
Nießbrauchs im Todesfall des Erstverster-
benden? Gar nichts, die Belastung geht 
auf den/die weitere/n Berechtigte/n über. 
Es kann allerdings dann zu einer Änderung 
des ursprünglichen kapitalisierten 
Nießbrauchswertes kommen, wenn die 
berechtigte Person relativ kurze Zeit nach 
der Nießbrauchsbestellung verstirbt. Der 
kurze Zeitraum beträgt 10 bis 1 Jahr, je 
nach dem Lebensalter des Berechtigten im 
Zeitpunkt der Nießbrauchsbestellung. Die 
ursprünglich festgesetzte Schenkungsteu-
er kann in diesen Fällen vom Finanzamt 
geändert werden, soweit noch keine 
Zahlungsverjährung eingetreten ist, d. h. 5 
Jahre nach der erstmaligen Fälligkeit der 
Steuer (§§ 228, 229 AO). 

Eine für die Praxis sinnvolle Variante der 
Versorgung der übertragenden Eltern 
ergibt sich aus einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (II R 26/19 vom 15.07.2021). Der 
Vater überträgt unter Zurückbehaltung des 
Nießbrauchs ein Mietwohngrundstück auf 
die Tochter. Nach seinem Tod soll die 
Mutter eine Rente aus den Grundstückser-
trägen erhalten. Bei der Festsetzung der 
Schenkungsteuer wird nur der Nießbrauch 
abgezogen, nicht jedoch die Rente, weil 
deren Entstehen ungewiss ist. Sie hängt 
davon ab, ob die Ehefrau den Ehemann 
überlebt. Tritt dieser Fall ein, ist die Rente 
vom ursprünglichen Schenkungswert abzu-
ziehen. Die Kapitalisierung muss dann 
vom Zeitpunkt des Rentenbezugs nach 
dem Lebensalter der Ehefrau vorgenom-
men werden. Die Berichtigung erfolgt nur 
auf Antrag und ohne zeitliche Begrenzung 
wegen der Festsetzungsverjährung 
(Bundesfinanzhof, Urteil II R 26/19 vom 
15.07.2021).

  Einreichung einer Steuererklärung   
  kurz vor Ablauf der Festsetzungs-   
  frist – Verjährung kann drohen!  

Für die Wahrung der Festsetzungsfrist ist 
derjenige Zeitpunkt maßgeblich, in dem 
der Steuerbescheid den Bereich der für die 
Steuerfestsetzung zuständigen Finanzbe-
hörde verlassen hat. Auf den Zeitpunkt, in 
dem eine Steuererklärung bei der Finanz-
behörde eingereicht wurde, kommt es 
nicht an. Das entschied der Bundesfinanz-
hof (Az. X R 35/20).

Die Abgabe einer gesetzlich vorgeschrie-
benen Steuer- oder Feststellungserklärung 
sei nicht als Antrag i. S. d. § 171 Abs. 3 AO 
anzusehen. Eine Ablaufhemmung nach  
§ 171 Abs. 3a AO trete nicht ein, wenn der 
Erlass eines (begünstigenden) Steuerbe-
scheids erst nach Ablauf der Festsetzungs-
frist abgelehnt und dieser Ablehnungsbe-
scheid angefochten werde.

Bei einer Antragsveranlagung sei die Anlauf-
hemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO 
nicht anwendbar, sodass die Festsetzungs-
frist mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Steuer entstanden ist, beginne. Nach 

den Grundsätzen von Treu und Glauben 
könne nicht erwartet werden, dass der 
Steuerbescheid noch innerhalb der 
Festsetzungsfrist den Bereich der Finanz-
behörde verlasse, wenn die Steuererklä-
rung erst einen Tag vor Ablauf der Festset-
zungsfrist beim Finanzamt eingereicht 
werde (Bundesfinanzhof, Urteil X R 35/20 
vom 28.07.2021).

  Menschen mit Behinderung:  
  Gesundheitskosten und Pausch-   
  betrag steuermindernd geltend   
  machen  

Auch Menschen mit einer Behinderung 
können ihre Gesundheitskosten steuer-
mindernd geltend machen, wenn diese 
den Eigenanteil übersteigen. Neben den 
anfallenden Gesundheitskosten kann der 
Behindertenpauschbetrag zu tragen 
kommen. Dieser deckt alle Kosten ab, die 
typisch für die Behinderung sind und die 
regelmäßig entstehen.

Berechtigt ist, wer einen Bescheid des 
zuständigen Versorgungsamtes oder ab 
einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 
einen Schwerbehindertenausweis 
nachweisen kann. Der Pauschbetrag gilt 
auch, wenn die Behinderung erst während 
des Jahres eintritt oder wegfällt. Die Höhe 
des Pauschbetrags (Angaben hier für 2021) 
ist abhängig vom Grad der Behinderung. 
Wenn dieser bei 20 liegt, gibt es einen 
Pauschbetrag von 384 Euro, bei einem 
Grad von 60 bereits 1.440 Euro. Bei 
Menschen mit einem Behinderungsgrad 
von 100 liegt der Pauschbetrag bei 2.840 
Euro - bei hilflosen, blinden und taubblin-
den Menschen bei 7.400 Euro. Im Schwer-
behindertenausweis müssen dafür die 
Merkmale „H“ (hilflos), „Bl“ (blind) oder 
„TBl“ (taubblind) eingetragen sein.

Einmalige oder besondere Aufwendungen 
wie für eine Kur, Krankheit oder eine 
Haushaltshilfe sind zusätzlich zum 
Pauschbetrag als außergewöhnliche 
Belastung absetzbar, wenn sie den 
Eigenanteil übersteigen.
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  Kein Verspätungszuschlag bei   
  überwiegendem Mitverschulden   
  des Finanzamts  

Die Festsetzung eines Verspätungszu-
schlags ist bei überwiegendem Mitver-
schulden des Finanzamts nicht rechtmä-
ßig. So entschied das Finanzgericht 
Düsseldorf (Az. 4 K 135/20).

Ein relevantes Mitverschulden des Finanz- 
amts liege im entschiedenen Fall vor. 
Diesem habe es sich geradezu aufdrängen 
müssen, dass die Klägerin aufgrund eines 
Irrtums über die materielle Rechtslage ihre 
Erklärungspflichten verletzt und das 
Finanzamt seinerseits seine Fürsorge-
pflichten verletzt habe. Denn aus den von 
der Klägerin freimütig gemachten Angaben 
in den Feststellungserklärungen, ihren 
Erläuterungen hierzu und etwa den einge- 
reichten Werbungskostenbelegen hätte 
jeder zuständige Bearbeiter unschwer 
darauf schließen können, dass die Abgabe 
von Umsatzsteuererklärungen lediglich 
versehentlich unterblieben war.

Zur Abgabe von Umsatzsteuererklärungen 
habe das Finanzamt jedoch entgegen der 
in den §§ 85 ff. AO normierten Besteue-
rungsgrundsätze und dem Grundsatz eines 
fairen Verfahrens die Klägerin nie aufgefor-
dert. Demnach habe es das Finanzamt 
schuldhaft unterlassen, die Klägerin durch 
frühzeitigen Hinweis zur Erfüllung ihrer 
Erklärungspflichten zu veranlassen.

  Hochwasser: Steuerliche Hilfs-   
  maßnahmen verlängert  

Die Finanzverwaltungen Bayern, Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
verlängern den Katastrophenerlass in 
wichtigen Bereichen.

Zu den konkreten Unterstützungsmaßnah-
men gehören:

Stundungen von Einkommen-, Körper-
schaft-, Umsatz-, Erbschaft-/Schenkung- 
sowie Grunderwerbsteuer für bis zum 
31.03.2022 fällige Forderungen längstens 
bis zum 30.06.2022 ohne Ratenzahlungen.

Keine Vollstreckungsmaßnahmen bis zum 
30.06.2022 - bei Antragstellung bis zum 
31.03.2022 für die bis dahin fälligen 
Steuern.

Auf die Erhebung von Stundungszinsen 
wird verzichtet bzw. Säumniszuschläge 
werden erlassen.

Anträge auf die Anpassung der Voraus-
zahlungen können ebenfalls bis zum 
31.03.2022 im vereinfachten Verfahren 
gestellt werden.

Erleichterungen für die Hilfeleistenden im 
Spenden- und Unternehmenssteuerrecht.

Sonderabschreibungsmöglichkeiten für 
den Wiederaufbau, davon profitieren 
Wirtschaft und Privatpersonen.

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern und 
deren Familien, deren Wohnungen und 
Häuser durch das Unwetter unbewohnbar 
geworden sind, vorübergehend Unterkünf-
te und Verpflegung steuerfrei gewähren.

Großzügige Möglichkeiten für die steuer-
liche Abzugsfähigkeit von Spenden: Für 
Spenden an Gemeinden, Städte und 
Landkreise gilt bis zur Höhe von 300 Euro 
stets der vereinfachte Zuwendungsnach-
weis. Das heißt, dass der Kontoauszug 
oder Überweisungsbeleg genügt.

  Verfassungsrechtliche Zweifel an   
  der Höhe der Säumniszuschläge  

An der Höhe der ab 2019 entstandenen 
Säumniszuschläge bestehen verfassungs-
rechtliche Zweifel. Dies hat der 12. Senat 
des Finanzgerichts Münster mit Beschluss 
vom 16. Dezember 2021 (Az. 12 V 2684/21) 
entschieden.

Die Antragstellerin entrichtete fällige Grund-
erwerbsteuer verspätet im November 2019, 
wodurch Säumniszuschläge für drei 
Monate entstanden, die die Antragstellerin 
zahlte. Auf Antrag erließ das Finanzamt 
hierüber einen Abrechnungsbescheid. 
Hiergegen legte die Antragstellerin 
Einspruch ein und beantragte die Aufhe-

bung der Vollziehung. Nach Ablehnung 
dieses Antrags durch das Finanzamt 
wandte sich die Antragstellerin an das 
Gericht und machte geltend, die Höhe der 
Säumniszuschläge sei im Hinblick auf die 
zur Zinshöhe ergangene Entscheidung des 
BVerfG vom 8. Juli 2021 (Az. 1 BvR 2237/14 
und 1 BvR 2422/17) ebenfalls verfassungs-
widrig. Hierzu berief sie sich auf einen 
nicht veröffentlichten Beschluss des BFH 
vom 31. August 2021 (Az. VII B 69/21). 
Abweichend von diesem Beschluss sei die 
Vollziehung der Säumniszuschläge im 
Streitfall nicht hälftig, sondern vollständig 
aufzuheben.

Das Finanzamt wandte ein, dass keine 
verfassungsrechtlichen Zweifel an der 
Höhe der Säumniszuschläge bestünden. 
Sie wirkten als Druckmittel, dienten der 
Abgeltung von Verwaltungsaufwand und 
seien eine Gegenleistung für das Hinaus-
schieben der Zahlung. Ein fester Zinsanteil 
lasse sich nicht ermitteln. Die Entschei-
dung des BVerfG sei daher nicht auf 
Säumniszuschläge übertragbar.

Dem ist der 12. Senat des Finanzgerichts 
Münster nicht gefolgt und hat die Vollzie-
hung des Abrechnungsbescheids über die 
Säumniszuschläge in vollem Umfang 
aufgehoben. Die Verfassungsmäßigkeit der 
gesetzlich festgelegten Höhe der Säumnis-
zuschläge von 1 % pro Monat erscheine 
zweifelhaft. Nach dem von der Antragstel-
lerin angeführten Beschluss des BVerfG 
vom 8. Juli 2021 seien Nachzahlungszin-
sen nach § 233a AO verfassungswidrig, 
soweit sie auf Verzinsungszeiträume ab 
2014 entfallen. Allerdings gelte die 
verfassungswidrige Regelung bis zum  
31. Dezember 2018 fort. Andere Verzin-
sungstatbestände bedürften nach 
Auffassung des BVerfG einer eigenstän-
digen verfassungsrechtlichen Wertung, 
wobei zu berücksichtigen sei, dass 
Steuerpflichtige im Bereich der Teilverzin-
sungstatbestände grundsätzlich die Wahl 
hätten, ob sie den steuerlichen Zinssatz 
von 0,5 % pro Monat hinnehmen oder sich 
die zur Tilgung der Steuerschuld erforder-
lichen Geldmittel anderweitig zu günstige-
ren Konditionen beschaffen.
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Die in dieser Mandantenzeitung 
gegebenen Informationen können 
die zugrunde liegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor 
Entscheidungen auf der Grund lage 
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

In seinem von der Antragstellerin in das 
Verfahren eingebrachten Beschluss vom 
31. August 2021 (Az. VII B 69/21) führe der 
BFH aus, dass die verfassungsrechtlichen 
Zweifel auf Säumniszuschläge übertragbar 
seien, soweit ihnen nicht die Funktion 
eines Druckmittels, sondern eine zinsähn-
liche Funktion zukomme. Da sich das 
Aussetzungsbegehren im dortigen 
Verfahren nur auf die hälftigen Säumniszu-
schläge beschränkt habe, habe der BFH 
keine Entscheidung über darüber hinaus 
gehende Beträge treffen müssen.

Nach Auffassung des 12. Senats des 
Finanzgerichts Münster könne die 
gesetzlich festgelegte Höhe der Säumnis-
zuschläge nur insgesamt verfassungsge-
mäß oder verfassungswidrig sein, weil es 
keine Teil-Verfassungswidrigkeit in Bezug 
auf einen bestimmten Zweck einer Norm 
geben könne. Daher sei die Vollziehung 
der Säumniszuschläge in vollem Umfang 
aufzuheben.

Das Finanzamt hat die vom Senat zugelas-
sene Beschwerde eingelegt. Der Senat hat 
der Beschwerde nicht abgeholfen und sie 
dem Bundesfinanzhof zur Entscheidung 
vorgelegt. Ein dortiges Aktenzeichen ist 
noch nicht bekannt.

  Kein gesetzlicher Mindestlohn   
  für Pflichtpraktikum als Zulas-   
  sungsvoraussetzung für die    
  Aufnahme eines Studiums  

Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum 
absolvieren, das nach einer hochschul-
rechtlichen Bestimmung Zulassungsvor-
aussetzung für die Aufnahme eines Stu- 
diums ist, haben keinen Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn.

Die Klägerin beabsichtigte, sich an einer 
privaten, staatlich anerkannten Universität 
um einen Studienplatz im Fach Humanme-
dizin zu bewerben. Nach der Studienord-
nung ist u. a. die Ableistung eines sechs- 
monatigen Krankenpflegedienstes Zugangs-
voraussetzung für den Studiengang. Vor 
diesem Hintergrund absolvierte die Kläge- 
rin bei der Beklagten, die ein Krankenhaus 

betreibt, in der Zeit vom 20. Mai bis zum 
29. November 2019 ein Praktikum auf 
einer Krankenpflegestation. Die Zahlung 
einer Vergütung wurde nicht vereinbart. 
Mit ihrer Klage hat die Klägerin unter 
Berufung auf das Mindestlohngesetz 
(MiLoG) Vergütung in Höhe von insgesamt 
10.269,85 Euro brutto verlangt. Sie hat 
geltend gemacht, sie habe im Rahmen 
einer Fünftagewoche täglich 7,45 Stunden 
Arbeit geleistet. Ein Vorpraktikum vor 
Aufnahme eines Studiums sei kein 
Pflichtpraktikum im Sinne des MiLoG, 
daher greife die gesetzliche Ausnahme von 
der Vergütungspflicht nicht ein.

Das Landesarbeitsgericht hat die Klage 
abgewiesen. Die hiergegen gerichtete 
Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg. 
Das Berufungsgericht hat im Ergebnis 
zutreffend angenommen, dass die 
Beklagte nicht zur Zahlung des gesetzli-
chen Mindestlohns nach § 1 i. V. m. § 22 
Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 MiLoG* verpflichtet 
ist. Die Klägerin unterfällt nicht dem 
persönlichen Anwendungsbereich des 
Gesetzes. Der Ausschluss von Ansprüchen 
auf den gesetzlichen Mindestlohn nach  
§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 MiLoG* erfasst 
nach dem in der Gesetzesbegründung 
deutlich zum Ausdruck kommenden Willen 
des Gesetzgebers nicht nur obligatorische 
Praktika während des Studiums, sondern 
auch solche, die in Studienordnungen als 
Voraussetzung zur Aufnahme eines 
bestimmten Studiums verpflichtend vorge- 
schrieben sind. Dem steht nicht entgegen, 
dass die Studienordnung von einer 
privaten Universität erlassen wurde, denn 
diese Universität ist staatlich anerkannt. 
Hierdurch ist die von der Hochschule 
erlassene Zugangsvoraussetzung im 
Ergebnis einer öffentlich-rechtlichen Rege- 
lung gleichgestellt und damit gewährleis-
tet, dass durch das Praktikumserfordernis 
in der Studienordnung nicht der grund-
sätzlich bestehende Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn für Praktikanten 
sachwidrig umgangen wird.
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  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

03. MÄRZ 2022 · ONLINE SEMINAR
WOHIN STEUERT UNSER GELD IN 2022?

Ein Online-Vortrag der Rhein-Zeitung Koblenz
Wir leben in aufwühlenden, herausfordernden Zeiten. Klimawandel, neue (digitale) Arbeitswelten und Corona-Pandemie sind nur einige 
der großen Themen, die unseren Alltag beeinflussen. Damit verbunden ist eine Vielzahl an rechtlichen und steuerlichen Fragen, die es 
zu beantworten gilt, wenn wir beispielsweise unser Geld sicher anlegen und unser Geschäftsleben rechtssicher gestalten möchten. 
Die Referenten beleuchten unter anderem die für Unternehmer und Privatanleger wichtigsten Ergebnisse des Koalitionsvertrags der 
Ampel und geben Handlungsempfehlungen. Außerdem widmen sie sich aktuellen Brennpunkten bei der Umsatzsteuer und stellen die 
Neuerungen im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung vor.

22. MÄRZ 2022 · ONLINE SEMINAR
WEGZUG UND ZUZUG DES UNTERNEHMERS UND SEINER FAMILIE AUS STEUERLICHER SICHT 

Der Unternehmer und seine Familienmitglieder möchten mobil sein. Studien- und arbeitsbedingte Auslandsaufenthalte oder der endgültige 
Wegzug ins Ausland gehören regelmäßig zur Lebensplanung. Aus steuerlicher Sicht können mit solchen Änderungen in den Lebensverhält-
nissen erhebliche Auswirkungen verbunden sein. Dies betrifft insbesondere die unmittelbaren steuerlichen Folgen des Wegzugs im Inland. 
Hierbei steht die Besteuerung stiller Reserven im Betriebsvermögen und in Gesellschaftsanteilen im Fokus.
Die steuerliche Situation nach dem Zuzug muss aus Sicht des Zuzugstaates frühzeitig vollständig beleuchtet werden. In extremen Fällen 
kann sich ein Umzug sogar verbieten.

  Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.dornbach.de/de/events.html  


